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Uber dieses Urteil wurde sowohl in Zeitungen wie auch im Radio
berichtet. Selbstverstandlich "systemtreu"”, ohne die Hintergriinde zu
nennen!

Bitte lesen Sie zu diesem interessanten Thema unbedingt die
vorausgegangenen Beschwerden:

- Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Schwyz:
http://www.urs-beeler.ch/2009/14 7 09 beschwerde_an_rr.html

- Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz:
http://www.urs-beeler.

ch/2009/4_12 09 beschwerde ans_verwaltungsgericht_laptop.html
- Beschwerde ans Bundesgericht:
http://www.urs-beeler.ch/2010/15_2 10 beschwerde bundesgericht.
html

Urteil vom 20. Mai 2010
l. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung

Bundesrichter Ursprung, Président,
Bundesrichterin Niquille, Bundesrichter Maillard,
Gerichtsschreiberin Hofer.

Verfahrensbeteiligte

Urs Beeler, Postfach 7, 6431 Schwyz,
Beschwerdefihrer,

gegen
Fiirsorgebehdrde Ingenbohl, Parkstrasse 1,

Postfach 535, 6440 Brunnen,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand

Sozialhilfe,

Beschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungs-
gerichts des Kantons Schwyz vom 20. Januar 2010.

ARMUT ZEMENTIEREN = das Motto des Schweizer Bundesgerichts
und der Vorinstanzen > Stoff fir spatere Historikerkommissionen.



ursbeeler
Textfeld
Über dieses Urteil wurde sowohl in Zeitungen wie auch im Radio berichtet. Selbstverständlich "systemtreu", ohne die Hintergründe zu nennen!
Bitte lesen Sie zu diesem interessanten Thema unbedingt die vorausgegangenen Beschwerden:
- Beschwerde an den Regierungsrat des Kantons Schwyz:
http://www.urs-beeler.ch/2009/14_7_09_beschwerde_an_rr.html
- Beschwerde ans Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz:
http://www.urs-beeler.ch/2009/4_12_09_beschwerde_ans_verwaltungsgericht_laptop.html
- Beschwerde ans Bundesgericht:
http://www.urs-beeler.ch/2010/15_2_10_beschwerde_bundesgericht.html


ursbeeler
Textfeld
ARMUT ZEMENTIEREN = das Motto des Schweizer Bundesgerichts und der Vorinstanzen > Stoff für spätere Historikerkommissionen.


Das war der alte,
urspriungliche
Preis.

Es wurde der
Regierungsrat
gefragt, WIEVIELE
FRANKEN bei
einer allfalligen
Ablehnung des
Antrages an die
Anschaffung eines
Laptops bezahlt
wurden, denn es
kann ja nicht sein,
dass die Anschaf-
fung eines Compu-
ters, Laptops etc.
voll zu Lasten des
Grundbedarfs geht!

Dies ist ja bereits
schon ein Erfolg!

Sachverhalt:

A.
Der 1963 geborene Urs Beeler wird seit 1. Juni 2007 von der Firsor-
gebehdrde Ingenbohl wirtschaftlich unterstitzt. Mit Beschluss Nr. 218
vom 25. Juni 2009 lehnte diese sein Gesuch um Kostenubernahme fir
W 3'225.- ab. Die dagegen erho-
chwerde mit dem Antrag, Kostengutsprache fir ein Notebook
"Apple MacBook Pro" im Betrag von Fr. 2'499.- zu erteilen, wies der

Regierungsrat des Kantons Schwyz mit Beschluss Nr. 1201/2009 vom
10. November 2009 ab.

B.

Urs Beeler gelangte dagegen an das Verwaltungsgericht des Kantons
Schwyz, welches die Beschwerde mit Entscheid vom 20. Januar 2010
abwies, soweit es darauf eintrat.

C.

Mit Beschwerde in &ffentlich-rechtlichen Angelegenheiten, subsidiar
Verfassungsbeschwerde, beantragt Urs Beeler die Aufhebung des
kantonalen Gerichtsentscheids und Kostengutsprache fir ein Note-
book in H6he von Fr. 2499.-.

Erwagungen:

1.

Angefochten ist ein das Verfahren abschliessender Entscheid (Art. 90
BGQG) einer letzten kantonalen Instanz (Art. 86 Abs. 1 lit. d BGG) in
einer Angelegenheit des 6ffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a BGG), ohne
dass eine der in Art. 83 BGG aufgezéhiten Ausnahmen vorliegt. Die
Voraussetzungen nach Art. 82 ff. BGG fir die Beschwerde in 6ffent-
lich-rechtlichen Angelegenheiten sind erfillt, weshalb die Eingabe als
solche - und nicht als subsididre Verfassungsbeschwerde - entgegen-
zunehmen ist (Art. 113 BGG). Der Beschwerdefihrer ist gestiutzt auf
Art. 89 Abs. 1 BGG zur Beschwerde legitimiert.

2.1 Mit der Beschwerde in offentlich-rechtlichen Angelegenheiten
kann die Verletzung von Bundesrecht gertigt werden (Art. 95 lit a
BGG). Soweit sich der angefochtene Entscheid auf Quellen des kanto-
nalen Rechts stitzt, welche nicht in Art. 95 lit. c-e BGG genannt wer-

Seite 2


ursbeeler
Beschriftung
Das war der alte, ursprüngliche Preis.
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Beschriftung
Es wurde der Regierungsrat gefragt, WIEVIELE FRANKEN bei einer allfälligen Ablehnung des Antrages an die Anschaffung eines Laptops bezahlt würden, denn es kann ja nicht sein, dass die Anschaf-fung eines Compu-ters, Laptops etc. voll zu Lasten des Grundbedarfs geht!
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Hervorheben
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Hervorheben
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Hervorheben
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Beschriftung
Dies ist ja bereits schon ein Erfolg!

ursbeeler
Hervorheben


den, beschrankt sich die Uberprifung durch das Bundesgericht dem-
gegeniiber thematisch auf die erhobenen und begriindeten Rlgen
(Art. 106 Abs. 2 BGG) und inhaltlich auf die Frage, ob die Anwendung
des kantonalen Rechts zu einer Bundesrechtswidrigkeit fihrt. Im Vor-
dergrund steht dabei eine Verletzung verfassungsméssiger Rechte,
insbesondere des Willkurverbots nach Art. 9 BV. Was die Feststellung
des Sachverhalts anbelangt, kann geméass Art. 97 Abs. 1 BGG nur
geriigt werden, diese sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer
Rechtsverletzung nach Art. 95 BGG (BGE 135 V 94 E. 1 S. 95 mit
Hinweis).

2.2 Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten (einschliesslich der
willkiirlichen Anwendung von kantonalem Recht und Willkiir bei der
Sachverhaltsfeststellung) gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte
Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht, weshalb
insofern eine qualifizierte Rigepflicht besteht (Art. 106 Abs. 2 BGQG).
Die Beschwerde fiihrende Person muss klar und detailliert anhand der
Erwagungen des angefochtenen Entscheids darlegen, welche verfas-

sungsméssigen Rechte und inwiefern sie durch den kantonalen Ent-
Dies ist eine Stand- scheid verletzt'w i Auf rein appellatorische Kritik am ange-

ardargumentation des fochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 134 |l 244
Schweizer Bundes- E. 2.2 S. 246 mit Hinweis).

gerichts!

Bei allem, was man 3.

ablehnt oder ablehnen

will, heisst es einfach, 3.1 Nach § 11 Abs. 1 des Gesetzes des Kantons Schwyz lber die
es handle sich um "rein Sozialhilfe vom 18. Mai 1983 (ShG; SRSZ 380.100) sorgen die
appellatorische Kritik". Gemeinden dafirr, dass Hilfesuchenden die nétige und fachgerechte

Sozialhilfe zuteil wird. Anspruch auf wirtschaftliche Hilfe hat, wer fir
seinen Lebensunterhalt und den seiner Familienangehérigen mit glei-
chem Wohnsitz nicht hinreichend oder rechtzeitig aus eigenen Mittein

Korrekte aufkommen kann (§ 15 ShG). Sie erstreckt sich auf die Gewahrung
Wiedergabe der des notwendigen Lebensunterhalts im Sinne eines sozialen Existenz-
kantonalen minimums (§ 16 Abs. 1 Satz 1 ShG). Laut § 5 Abs. 1 der kantonalen
Gesetzgebung. Voliziehungsverordnung zum Gesetz Uber die Sozialhilfe vom

30. Oktober 1984 (Sozialhilfeverordnung; SRSZ 380.111) richten sich
Art und Mass der Hilfe nach Gesetz und Verordnung sowie nach den
Ortlichen Verhéltnissen des Unterstiitzungswohnsitzes, wobei die
zustandige Fursorgebehdrde nach pflichtgemdssem Ermessen ent-
scheidet. Fur die Bemess aben die Empfehlungen und Richtséatze
Konferenz fir éffentliche Sozialhilfe (SKOS) weg-

"Pflichtgemasses
ermessen” bedeu-
tet bei der Fb In-
genbohl immer
"negativ entschei-
den". Seite 3
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Dies ist eine Stand-ardargumentation des Schweizer Bundes-gerichts!
Bei allem, was man ablehnt oder ablehnen will, heisst es einfach, es handle sich um "rein appellatorische Kritik".
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Beschriftung
"Pflichtgemässes ermessen" bedeu-tet bei der Fb In-genbohl immer "negativ entschei-den".
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Textfeld
Korrekte Wiedergabe der kantonalen Gesetzgebung.


Ausfihrung Uber
situationsbedingte
Leistungen.

Hier ist anzumerken, dass
die korrupte Fursorge-
behorde Ingenbohl seit Juni
2007 die Auszahlung einer
minimalen Integrati-
onszulage willkdrlich ver-
weigert. Die Flrsorgebe-
horde Schwyz hat seiner-
zeit fur dieselben Aktivit-
aten (MCS-, MCS-gerech-
ter Wohnraum) eine solche
korrekt ausbezahlt.
Rechnet man den Betrag,
den die korrupte Fb Ingen-

bohl vom Juni 2007 bis Mai |

2010 punkto Nichtaus-
zahlung einer MIZ vorent-
halt, so sind dies 36 x Fr.
100.- = Fr. 3'600.--.

Allein mit diesem Betrag
konnte im "Normalfall" ein
angeblich "so teurer Lap-
top" inkl. Peripheriegeréte
problemlos bezahlt werden!
Ohne, dass ein separater
Antrag gestellt werden
musste oder der Grund-
bedarf tangiert wtrde!

Diese Begrundung ist
SCHWACHSINN!

3.2 Neben der materiellen Grundsicherung (Grundbedarf fir den
Lebensunterhalt, Wohnkosten und Kosten fiir die medizinische Grund-
versorgung (Ziff. B.1-B.4 SKOS-Richtlini kénnen bei besonderen
esu ith ,wirtschaftlichen oder familidren Verhéltnissen der
Betroffenen situationsbedingte Leistungen ausgerichtet werden. Dabei
ist im Einzelfall darauf zu achten, dass der gesamte Budgetbetrag
- einschliesslich der situationsbedingten Leistungen - der unterstitzten
Person in einem angemessenen Verhéltnis zur Lebenssituation von
Personen mit niedrigem Einkommen steht (Ziff. C.1 SKOS-Richtlinien).
Die situationsbedingten Leistungen dirfen nicht zu unhaltbar hohen
Unterstitzungsbeitragen fihren, und ihr Nutzen muss in einem sinn-
vollen Verhéltnis zum finanziellen Aufwand stehen (Ziff. C.1.8 SKOS-

Richtlinien). Von der Sozialberatung Schwyz wurde das

praktisch identische Vorgangermodell im
4. Jahre 2006 BEWILLIGT!

4.1 Das kantonale Gericht fihrte aus, Firsorgebehérde und Regie-
rungsrat hatten die Kosten{ibernahme fiir die Anschaffung eines Note-
book "Apple MacBook Prq\2.66 GHz" im Wesentlichen aufgrund der
Hoéhe des Preises abgelehnt. Selbst unter der Annahme, dass es sich
dabei um das fiir die Bedirfnisse des Beschwerdefiihrers optimale
Geréat handle und dessen Anschaffung fir seine soziale Integration
forderlich sei, lasse sich nicht beanstanden, dass die Vorinstanzen ein
Missverhéltnis zwischen Kosten und Nutzen festgestellt und den
Anspruch verneint hatten. Mit Blick darauf, dass sich Personen in sehr
nen wirtschaftlichen Verhéltnissen keinen Laptop im Betrag
'‘500.- leisten kdnnten, sei deren Entscheid angemessen und

schritten worden. [\

iese Betrachtungsweise stellt, entgegen den vom Beschwerde-
fihrer vorgebrachten Einwénden, keine Rechtswidrigkeit dar. Soweit
er mit neuen tatsachlichen Behauptungen versucht, die Argumentation
der Vorinstanz zy entkréaften, ohne dass erst deren Entscheid dazu
Anlass gab, ist darauf nicht einzutreten (Art. 99 BGG). Soweit er mit
ritik den Sachverhalt und die Zweckmassigkeit des
eantragten Lapiop aus seiner Sicht schildert, ist ihm entgegen zu
alten, dass das |Bundesgericht seinem Urteil den Sachverhalt zugrun-
de legt, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es
kdnnte erst daan eingreifen, wenn die Sachverhaltsfeststellungen der

Vorinstanz offensichtlich unrichtig und damit willkarlich waren (Art. 105

Die korrupte Fb Ingenbohl entscheidet praktisch
stets negativ, was von den Aufsichtsstellen politisch
—noch geschuitzt wird. = Schweizer/Schwyzer
BEHORDEN-und JUSTIZMAFIA!
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Ausführung über situationsbedingte Leistungen.
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Beschriftung
Hier ist anzumerken, dass die korrupte Fürsorge-behörde Ingenbohl seit Juni 2007 die Auszahlung einer minimalen Integrati-onszulage willkürlich ver-weigert. Die Fürsorgebe-hörde Schwyz hat seiner-zeit für dieselben Aktivit-äten (MCS-, MCS-gerech-ter Wohnraum) eine solche korrekt ausbezahlt.
Rechnet man den Betrag, den die korrupte Fb Ingen-bohl vom Juni 2007 bis Mai 2010 punkto Nichtaus-zahlung einer MIZ vorent-hält, so sind dies 36 x Fr. 100.- = Fr. 3'600.--. 
Allein mit diesem Betrag könnte im "Normalfall" ein angeblich "so teurer Lap-top" inkl. Peripheriegeräte problemlos bezahlt werden!
Ohne, dass ein separater Antrag gestellt werden müsste oder der Grund-bedarf tangiert würde!
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Die korrupte Fb Ingenbohl entscheidet praktisch stets negativ, was von den Aufsichtsstellen politisch noch geschützt wird. = Schweizer/Schwyzer 
B E H Ö R D E N -  u n d  J U S T I Z M A F I A !
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Von der Sozialberatung Schwyz wurde das praktisch identische Vorgängermodell im Jahre 2006 BEWILLIGT!
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Beschriftung
Diese Begründung ist SCHWACHSINN!
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Diese "Rechtsauf-
fasung" ist sagen-
haft!

Die praktisch stets
gegen meine Per-
son willkurlich ab-
lehnend gefallten
Entscheide werden
vom Schweizer
Bundesgericht sogar
noch politisch gut-
geheissen!

BRAVO! Dies starkt

das Vertrauen in den
CH-Pseudo-Rechts-

staat!

ZJUnd das beigelegte
Budget?!?

|Und wieso nicht?

Bundesrichterliche
WILLKUR-RECHT-
SPRECHUNG!

Abs. 2 BGG), was vom Beschwerdefiihrer nicht belegt wird. Soweit er
ausfihrlich darlegs, dass und wie seiner Ansicht nach freies Ermessen

it Art. 12 BV garantierte Grundrecht auf Hilfe in Notlagen betrifft,
bedarf es keiner weiteren Erldutérung, dass die Sozialhilfe beanspru-
chende Person unmittelbar”gestitzt auf dieses Grundrecht keinen
Anspruch auf Ubernahnfe der Kosten eines Notebooks hat. Verfas-
sungsrechtlich geboten ist nur, was fiir ein menschenwirdiges Dasein
unabdingbar istdnd vor einer unwirdigen Bettelexistenz zu bewahren
vermag (BGE 1311166 E. 3.1 f. S. 172 f.; 130171 E. 4.1 S. 74 f. mit
Hinweisen). Wahrend die materiellen Leistungen nach unten durch die
mepschenwirdige Existenzsicherung und die Vermeidung von gros-
en Harten begrenzt sind, bemisst sich die obere Limite am sinnvollen
Verhéltnis zum Lebensstandard der tbrigen Bevélkerung (vgl. Ziff. A.4
SKOS-Richtlinien). Damit lasst sich auch das Ermessen begrinden,
welches den Firsorgebehérden mit Bezug auf die situationsbedingten
Leistungen generell zugestanden wird. Was der Beschwerdefiihrer
gegen diesen behérdlichen Ermessensspielraum vorbringt, vermag
nicht durchzudripgen. Eine Ermessensfrage ist letztinstanzlicher
Korrektur nug“mehr dort zugédnglich, wo das kantonale Gericht das
Ermessen‘rechtsfehlerhaft ausgeiibt hat (nicht publ. E. 3.1 des Urteils
BG 33 V 640, verdffentlicht in SVR 2008 ALV Nr. 12 S. 35,
_31/2007). Ermessensmissbrauch ist gegeben, wenn die Behérde
zwar im Rahmen des eingerdumten Ermessens bleibt, sich aber von
unsachlichen, dem Zweck der massgebenden Vorschriften fremden
Erwéagungen leiten lasst oder aligemeine Rechtsprinzipien, wie das
Verbot von Willkir und von rechtsungleicher Behandlung, das Gebot
von Treu und Glauben sowie den Grundsatz der Verhéltnismassigkeit
verletzt (BGE 124 Il 114 E. 1b S. 116; 123 V 150 E. 2 S. 152 mit

Hinwei Solches ist hier jedoch nicht ersichtlich. Insbesondere
liesse sich nicht begriinden, weshalb Sozialhilfeempfanger besser zu
stellen sind als andere in bescheidenen wirtschaftlichen Verhaltnissen

Dass praktisch alle
Antrage auf situations-
bedingte Leistungen
abgelehnt werden, folglich
alles uber den Grund-
bedarf bezahlt werden
muss und dadurch das
Existenzminimum
unterschritten wird, in-
teressiert das Schweizer
Bundesgericht nicht!!!

lebende Personen, was der Fall ware, wenn dem Beschwerdefihrer
Leistungen fir einen teuren Laptop erbracht wiirden. Nichts zu &ndern
vermbégen die angerufenen Verfassungsbeslimmungen, namentlich
jene der Rechtsgleichheit (Art. 8 BV), des Wijllkiirverbots (Art. 9 BV)
und der Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 BV). Der blosse
Hinweis, die Fursorgebehdérde Schwyz habe im Jahre 2006 der
Anschaffung eines Laptop zugestimmt, genigt sodann nicht, um einen

Diese Argumentation des Bundesgerichts ist totaler Blédsinn!
Seite & Allein aufgrund einer korrekten Auszahlung einer MIZ
(Minimalen Integrationszulage) kdnnte ein solcher Laptop
beschafft werden!!! > siehe vorausgegangene Berechnung!
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Beschriftung
Diese "Rechtsauf-fasung" ist sagen-haft!
Die praktisch stets gegen meine Per-son willkürlich  ab-lehnend  gefällten Entscheide werden vom Schweizer Bundesgericht sogar noch politisch gut-geheissen! 

BRAVO! Dies stärkt das Vertrauen in den CH-Pseudo-Rechts-staat!
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Und wieso nicht?
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Hervorheben
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Beschriftung
Dass praktisch alle Anträge auf situations-bedingte Leistungen abgelehnt werden, folglich alles über den Grund-bedarf bezahlt werden muss und dadurch das Existenzminimum unterschritten wird, in-teressiert das Schweizer Bundesgericht nicht!!!

ursbeeler
Beschriftung
Diese Argumentation des Bundesgerichts ist totaler Blödsinn!
Allein aufgrund einer korrekten Auszahlung einer MIZ (Minimalen Integrationszulage) könnte ein solcher Laptop beschafft werden!!! > siehe vorausgegangene Berechnung!
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Bundesrichterliche WILLKÜR-RECHT-SPRECHUNG!
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Weil offenbar verschiedenes Recht gilt, je nachdem, wo man wohnt? In Schwyz wird
ein solcher (sogar noch teurerer) Laptop (Vorgangermodell) im Jahre 2006 bewilligt,
jedoch nicht im 5 Kilometer entfernten Brunnen drei Jahre spéater (im Jahre 2009)!

Unerwahnt bleibt
auch im ganzen
Entscheid, dass die
korrupte Fb Ingen-
bohl eine Reparatur
des defekten Alt-
Gerates kategorisch
abgelehnt hat.

Ob Sozialhilfeempfanger
dank einem Laptop ihre
Rechte wahrnehmen
kénnen, ist fur das
famose Schweizer
Bundesgericht vollig
unerheblich.

Es wird auch nicht ge-
sagt, welcher Minimal-
zuschussbeitrag allenfalls
fur die Anschaffung eines
Laptops zu gewéahren
ware.

Sollen Bediurftige nach
Auffassung des hdchsten
Schweizer Gerichts doch
Analphabeten bleiben,
die hochstens hand-
schriftlich vielleicht eine
Eingabe machen kénnen,
denen aber jeder Online-
Zugang zu Internet, zu
Gesetzen, SKOS-
Richtlinien, Sozialhilfe-
handbuch, Kontakt zu
anderen Betroffenen
verwehrt bleibt!

Dieser Entscheid ist
nichts anderes als ein
absoluter Skandal!
Willkurlich, tatsachlich
grundlegende Rechte
(vgl. "gleich lange
Spiesse im Rechtsstreit")
mit FUssen tretend. Arme
sollen in der steinreichen
Schweiz noch mehr
diskriminiert und
ausgegrenzt werden!

pruch auf Treu und Glauben flr die Neuanschaffung zu begrin-

den.

4.3 Soweit Uberhaupt zuldssig, ist die Beschwerde aus den genannten
Grunden offensichtlich unbegriindet, weshalb sie im vereinfachten
Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG abzuweisen ist, soweit
darauf eingetreten werden kann.

5.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdefiihrer
kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1 BGG). Da sich die Beschwerde aufgrund
der klaren Rechtslage als von Anfang an aussichtlos erwiesen hat,
kann dem Gesuch des Beschwerdefihrers um unentgeltliche Prozess-
fuhrung nicht entsprochen werden (Art. 64 Abs. 1 BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden

kann. <——_[Fr. 960.- Grundbedarf minus Fr. 200 Gerichtskosten
= Fr. 760.- monatlicher Grundbedarf.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 200.- werden dem Beschwerdefiihrer
auferleg

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons
Schwyz, dem Regierungsrat des Kantons Schwyz und dem Sicher-
heitsdepartement des Kantens Schwyz schriftlich mitasteilt

Eine Auferlegung der Gerichts-
kosten kann ruhig als "mafios"
bezeichnet werden, zumal die
Eingabe keineswegs aussichtslos

war, zumal ein identischer Antra
Im Namen der |. sozialrechtlichen Abteilung im Jahre 2006 von der Sozial- g

des Schweizerischen Bundesgerichts beratung Schwyz GUTGE-
HEISSEN WURDE!

Luzern, 20. Mai 2010

Der Préasident: Die Gerichisschreiberin:

My

Ursprung

Korrute Sozialhilfebehérden starken mit technischer Ausriistung
(PC etc.) aus Steuergeldern, speziellen Kursen im Sozialhilferecht,
Beizug von Anwalten etc. - und im Gegenzug Bedurftige zu

seite 6 | Analphabeten” abstempeln, sie nicht nur finanziell an den Rand
der Gesellschaft drangen, sondern auch kulturell, indem man
ihnen den Zugang zu Bildung (Internet!) verweigert!

Ein solches Urteil ist eine ABSOLUTE SCHANDE!
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Weil offenbar verschiedenes Recht gilt, je nachdem, wo man wohnt? In Schwyz wird ein solcher (sogar noch teurerer) Laptop (Vorgängermodell) im Jahre 2006 bewilligt, jedoch nicht im 5 Kilometer entfernten Brunnen drei Jahre später (im Jahre 2009)!  
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Textfeld
Unerwähnt bleibt auch im ganzen Entscheid, dass die korrupte Fb Ingen-bohl eine Reparatur des defekten Alt-Gerätes kategorisch abgelehnt hat.



ursbeeler
Textfeld
Ob Sozialhilfeempfänger dank einem Laptop ihre Rechte wahrnehmen können, ist für das famose Schweizer Bundesgericht völlig unerheblich. 
Es wird auch nicht ge-sagt, welcher Minimal-zuschussbeitrag allenfalls für die Anschaffung eines Laptops zu gewähren wäre.
Sollen Bedürftige nach Auffassung des höchsten Schweizer Gerichts doch Analphabeten bleiben, die höchstens hand-schriftlich vielleicht eine Eingabe machen können, denen aber jeder Online-Zugang zu Internet, zu Gesetzen, SKOS-Richtlinien, Sozialhilfe-handbuch, Kontakt zu anderen Betroffenen verwehrt bleibt!  

Dieser Entscheid ist nichts anderes als ein absoluter Skandal! Willkürlich, tatsächlich grundlegende Rechte (vgl. "gleich lange Spiesse im Rechtsstreit") mit Füssen tretend. Arme sollen in der steinreichen Schweiz noch mehr diskriminiert und ausgegrenzt werden!
  

ursbeeler
Textfeld
Korrute Sozialhilfebehörden stärken mit technischer Ausrüstung (PC etc.) aus Steuergeldern, speziellen Kursen im Sozialhilferecht, Beizug von Anwälten etc. - und im Gegenzug Bedürftige zu "Analphabeten" abstempeln, sie nicht nur finanziell an den Rand der Gesellschaft drängen, sondern auch kulturell, indem man ihnen den Zugang zu Bildung (Internet!) verweigert!
Ein solches Urteil ist eine ABSOLUTE SCHANDE!

ursbeeler
Beschriftung
Eine Auferlegung der Gerichts-kosten kann ruhig als "mafios" bezeichnet werden, zumal die Eingabe keineswegs aussichtslos war, zumal ein identischer Antrag im Jahre 2006 von der Sozial-beratung Schwyz GUTGE-HEISSEN WURDE!

ursbeeler
Beschriftung
Fr. 960.- Grundbedarf minus Fr. 200 Gerichtskosten 
= Fr. 760.- monatlicher Grundbedarf.


MAN DARF GESPANNT SEIN, WIE DIE WILLKUR UND
DISKRIMINIERUNG DURCH DIE JUSTIZ UND BEHORDEN MAFIA
WEITER GEHT! > garantierter Stoff fir spatere Historikerkommissionen!

Dass durch die seit Jahren anhaltende Verweigerung der Auszahlung
situationsbedingter Leistungen resp. einer MIZ in meinem Fall alles tber
den sonst schon tiefen Grundbedarf bezahlt werden muss und dieser
mittlerweile unter dem Existenzminimum liegt, ignoriert dieses ignorante
Bundesgericht wie die ignoranten Vorinstanzen (Verwaltungsgericht des
Kantons Schwyz, Regierungsrat des Kantons Schwyz).

Etwas Positives aber haben all diese skandalésen Willkir-Urteile: Sie
ergeben gesamthaft eine interessante Story ab und zeigen auf, wie dieser
Staat, seine Justiz und Behdrden TATSACHTLICH funktionieren: mafios,
korrupt, willktrlich!

und immer mehr Menschen werden ihr Vertrauen in ein derart marodes
Gebilde verlieren.

VERSAND
EXPEDITION
SPEDIZIONE

-1, Juni 2002 .
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ursbeeler
Textfeld
MAN DARF GESPANNT SEIN, WIE DIE WILLKÜR UND DISKRIMINIERUNG DURCH DIE JUSTIZ UND BEHÖRDEN MAFIA WEITER GEHT! > garantierter Stoff für spätere Historikerkommissionen!

Dass durch die seit Jahren anhaltende Verweigerung der Auszahlung situationsbedingter Leistungen resp. einer MIZ in meinem Fall alles über den sonst schon tiefen Grundbedarf bezahlt werden muss und dieser mittlerweile unter dem Existenzminimum liegt, ignoriert dieses ignorante Bundesgericht wie die ignoranten Vorinstanzen (Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Regierungsrat des Kantons Schwyz).

Etwas Positives aber haben all diese skandalösen Willkür-Urteile: Sie ergeben gesamthaft eine interessante Story ab und zeigen auf, wie dieser Staat, seine Justiz und Behörden TATSÄCHTLICH funktionieren: mafios, korrupt, willkürlich!
Und immer mehr Menschen werden ihr Vertrauen in ein derart marodes Gebilde verlieren.




Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale

Tribunal federal

Finanzdienst
CH - 6004 Luzern
Tel. 041 419 36 39

O

Urteil vom / Dossier-Nr.

vertreten durch

Rechnung Nr. 35139922

vom 31.05.2010 / IH Seite 1 / 1

Herrn

Beeler Urs
Postfach 7
6431 Schwyz

20. Mai 2010, 8C_158/2010 Hm/lh

gegen Flrsorgebehorde Ingenbohl, Parkstrasse 1
Gerichtsgebihr CHF 200,00
Total CHF 200,00

Zahlungsbedingung: 20 Tage netto
Fur Kostenrechnungen, die nicht innert der Zahlungsfrist beglichen werden, wird Betreibung eingeleitet.
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